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Einfügen: Dienstherr sowie ggf. die zuständige bzw. in der Besoldungsmitteilung genannte Bezügestelle, z.B. DLZP, VAK
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Antrag auf amtsangemessene Alimentation

Sehr geehrte Damen und Herren,

Beamtinnen und Beamte haben Anspruch auf Erhalt einer jeweils amtsangemessenen Alimentation nach Art. 33 Abs. 5 GG.

Den daraus resultierenden und durch die Rechtsprechung ausgeschärften Vorgaben (insbes. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes vom 17. November 2015 mit dem Az.: 2 BvL 5/13 sowie vom 4. Mai 2020 mit dem Az.: 2 BvL 4/18 sowie dem Az.: 2 BvL 6/17) ist der Besoldungsgesetzgeber in Schleswig-Holstein auch im Jahr 2025 nicht nachgekommen.

Das ist auch auf das „Gesetz zur Gewährleistung eines ausreichenden Abstandes der Alimentation zur sozialen Grundsicherung und zur amtsangemessenen Alimentation von Beamtinnen und Beamten mit mehr als zwei Kindern“ aus dem Jahr 2022 zurückzuführen. Die darin vorgesehenen Maßnahmen sind unzureichend sowie in weiten Teilen ungeeignet und zeitlich begrenzt, so dass die Verfassungskonformität der Besoldung nicht erreicht wird. Insoweit verweise ich auf die vom dbb sh initiierte Verfassungsbeschwerde, die beim Bundesverfassungsgericht unter dem Aktenzeichen 2 BvR 2217/22 anhängig ist, sowie auf den Vorlagebeschluss des Verwaltungsgerichts Schleswig vom 11.11.2025, der zu den Aktenzeichen 12 A 21/23, 12 A 35/25, 12 A 37/23, 12 A 46/23, 12 A 76/23, 12 A 87/23, 12 A 95/23, 12 A 101/23, 12 A 128/23, 12 A 130/23, 12 A 141/23, 12 A 202/23, 12 A 268/23, 12 A 270/23, 12 A 5/25 und 12 A 45/25 ergangen ist.

Da mein Dienstherr seit dem Jahr 2022 von einer Fortsetzung der Gleichbehandlungszusage absieht, sehe ich mich gezwungen, mit diesem Schreiben meine über die aktuelle Fassung des SHBesG bzw. des BeamtVG SH hinausgehenden, aus der Verfassung resultierenden Ansprüche abzusichern.

Ich beantrage, mir für das Jahr 2025 eine Besoldung bzw. Versorgung zu gewähren, die der amtsangemessenen Alimentation unter Berücksichtigung der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahren 2015 sowie 2020 entspricht. Mit der Höhe der mir gewährten Bezüge gebe ich mich ausdrücklich nicht zufrieden.

Ich bin damit einverstanden, meinen Antrag ruhen zu lassen, solange keine Rechtsklarheit beziehungsweise verfassungskonforme Regelung besteht. Ich bitte aber um eine Eingangsbestätigung.

Mit freundlichen Grüßen

______________________________
Unterschrift
